HMIKANTON

> solothurn
Regierungsratsbeschluss vom 25. Marz 2008

Nr. 2008/564

Gemeinde Biiren;

Wiederherstellung des Haushaltgleichgewichts

1. Feststellungen

1.1 Ausgangslage

Als Aufsichtsstelle gegeniiber den Gemeinden, ist das Amt fir Gemeinden (AGEM) fir die Einhal-
tung der Finanz- und anderen Normvorgaben nach Gemeindegesetz bei allen Gemeinden im Kanton
Solothurn zusténdig. Im Rahmen seiner Tatigkeit "Schuldencontrolling Gemeinden" tritt das AGEM mit
einer Einwohnergemeinde in Kontakt, wenn die Nettoverschuldung tber 5'000 Franken steigt
und/oder sich das Fortschreiben eines Bilanzfehlbetrages (iber mehr als acht Jahre abzeichnet. Da-
bei stitzt sich das AGEM auf die Bestimmung des Gemeindegesetzes vom 16. Februar 1992 (BGS
131.1; GG, § 144 Absatz 2), die einen mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung einfordert
(Haushaltgleichgewicht) . Beim Bilanzfehlbetrag handelt es sich um kumulierte Defizite aus der Lau-
fenden Rechnung, die statt Uber vorhandene Reserven als Verlustvortrag in der Bilanz vorgetragen
werden miissen.

Nach dem vom zustdndigen Departement vorgegebenen Rechnungsmodell ist ein solcher Bilanzfehlbe-
trag - einschliesslich der notwendigen Abschreibungen - innert drei bis acht Jahren abzubauen'. Im
Falle von Biren hétte das ein Abbau des Bilanzfehlbetrages bis Ende 2003 bedeutet. Die Gemein-
de Biiren tragt erneut seit 1996 einen Bilanzfehlbetrag vor. Seit Gber 10 Jahren werden kumulierte
Defizite aus der Laufenden Rechnung von aktuell rund 335'000 Franken (Stand 2006) aktivseitig
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in der Bilanz vorgetragen.

Das Schaubild zeigt, dass der Bilanzfehlbetrag ab dem Jahr 2002 von {ber 1'078'000 Franken auf
den Stand des Jahres 2006 um rund 740'000 Franken abgebaut werden konnte. Fir das Jahr
2007 ist ein Abbau des Bilanzfehlbetrages von rund 9'000 Franken budgetiert.

Der Aufbau des Bilanzfehlbetrages in den ersten Jahren steht im Zusammenhang mit dem Ausbau
und der Sanierung der Kreisschule und Primarschule in Biren mit einem Investitionsvolumen von
tber 12,4 Mio. Franken. Biiren hatte Kosten von ilber 2,3 Mio. Franken zu tragen, wobei der Ge-
meinde dafiir aus dem kantonalen Finanzausgleichstopf eine Subvention von 329'100 Franken' aus-
gerichtet wurde. Das bereits im Jahr 1994 relativ hohe Verwaltungsvermégen von lber 2,5 Mio.
Franken erhdhte sich in der Folge im Jahr 2005 auf Uber 4,0 Mio. Franken. Die daraus resultie-
renden hoheren Kapitalfolgekosten trugen zu den stark defizitdren Jahresrechnungen in den Jahren
1996 — 1999 und dem Aufbau eines Bilanzfehlbetrages in Millionenhéhe bei. Obwohl die Defizite in
der Hohe von jeweils Uber 20 Steuerfusspunkten in diesen Jahren im Budget eingeplant waren,
wurde der Steuerfuss nach oben nicht angepasst. Dies, obwohl sich die Gemeinde der Notwendigkeit
des mittelfristigen Abbaus des Bilanzfehlbetrages bewusst gewesen sein muss: So ist im Protokoll
zur Rechnungsgemeinde 1997 vom 15. Juni 1998 vermerkt, dass der Abbau des Bilanzfehlbetrages
in den nachsten finf bis acht Jahren zu erfolgen habe. Trotzdem wurde einige Jahre spater, im
Jahr 2001, der Steuerfuss flir natiirliche Personen, aufgrund der Abschaffung der Steuerskonti von 5
%, von 142 % auf 134 % und jener fur juristische Personen von 130 % auf 124 % gesenkt.
Gleichzeitig mit dieser Skonti-Abschaffung wurde somit eine zusétzliche, wenn auch geringere Steu-
ersenkung vorgenommen. Zum Vergleich: Der hdchste Steuerfuss flir natiirliche Personen lag zu die-
ser Zeit (2001 - 2004) bei 150 % und wurde von Gemeinden wie Balm b/Messen, Gossliwil,

Aedermannsdorf oder Herbetswil erhoben.
1.2 Sanierungsbemiihungen

Das Amt fir Gemeinden (AGEM) hat mit dem Schreiben vom 14. September 2000 die Gemeinde
Biren Uber das Vorliegen eines Bilanzfehlbetrages im Finanzhaushalt der Gemeinde schriftlich auf-

merksam gemacht. Weitere AGEM Schreiben’ folgten in den Jahren 2004 und 2005. Unter Beriick-
sichtigung der damaligen Umstdnde wurde von der Gemeinde der vollstdndige Abbau des Bilanzfehl-

betrages bis spatestens zum Jahr 2008 verlangt.

Die Gemeinde Biren hat zu ihren Sanierungsbemiihungen im Verlauf der Sanierungsphase ver-
schiedentlich Stellung® genommen und darauf hingewiesen, dass sie die reguldre Frist von acht Jah-
ren nicht einhalten kénnen. Als Massnahmen zur Reduzierung des Bilanzfehlbetrages wurden u.a. die
Uberpriifung des Investitionsprogramms 2005 - 2009 (Ausnhahme Abwasserentsorgung) und die
Drosselung der beeinflussbaren Ausgaben in der Laufenden Rechnung in Aussicht gestellt. Per 1.
Januar 2001 erfolgte schliesslich die Vereinigung mit der Bilirgergemeinde zur Gemeinde Biiren
(SO). Dadurch konnte fir Biren ein Bilanzgewinn von (ber 60'000 Franken erzielt werden. Im
Jahr 2006 erfolgte zudem eine ausserordentliche Auflésung von Spezialfinanzierungskapital aus der

Abschaffung der freiwilligen Spezialfinanzierung "Liegenschaften Finanzvermdgen" mit einem Bilanzge-
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winn von {ber 260'000 Franken. Eine Steuerfusserhéhung wurde seit der Entstehung des Bilanz-
fehlbetrages im Jahr 1996 mit der Begriindung der Erhaltung der Standort-Attraktivitdt nie vollzogen.

Im Verlauf seiner Beratungsdienste schlug das AGEM weitere, im Rahmen der kantonalen Gesetzge-
bung, zuldssige Sanierungsmassnahmen vor, wie etwa die Entnahme von Geldern aus dem Spezial-
fonds fur den Bereich Zivilschutz oder der Verzicht auf interne Verrechnungen zu Lasten der steuer-
finanzierten Rechnung.

1.3 Finanzlage und Handlungsbedarf
1.3.1 Finanzlage

Aus Sicht des AGEM préasentierte sich die Finanzlage von Biren auf der Grundlage der Jahresrech-
nung 2006 wie folgt: Beziiglich Einwohnergrosse gehort die Gemeinde mit mehr als 930 Einwohnern
zu der Gruppe der kleineren Gemeinden im Kanton (etwa ein Viertel aller Gemeinden verzeichnen
zwischen 500 bis 1°000 Einwohner). Sowohl die Nettoverschuldung von knapp 3‘000 Franken/Kopf
als auch der Kapital- und Zinsdienst (10,9 % bzw. 3.9 %) bewegen sich in relativ tragbaren
Grossenordnungen. Der Steuerfuss (134 %) liegt Uber dem regionalen und Uber dem kantonalen
Durchschnitt, stellt aber nicht den hochsten Steuerbezug (138 %) im Kanton dar. Die Steuerkraft'
liegt mit etwa 2°100 Franken/Kopf 15 % unter dem Kantonsmittel. Die Investitionstatigkeit der Ge-
meinde in den Jahren 2000 - 2006 kann als uberdurchschnittlich bezeichnet werden. Die Selbstfi-
nanzierung lag jeweils Uber 100 %, womit keine weitere Neuverschuldung erfolgte. Vordringliches Ziel
fur den Finanzhaushalt von Biren stellt die vollstdndige Eliminierung des Bilanzfehlbetrages und damit

die Rickgewinnung des finanziellen Handlungsspielraums dar.

Die relativ unterdurchschnittliche Steuerkraft von Biren wird durch den Finanz- und Lastenausgleich
neben der erwahnten Subvention an spezifische Bauvorhaben, soweit mdglich, ausgeglichen. So wur-
de Biren beispielsweise im Jahr 2007 durch die Instrumente des Finanzausgleichs (direkten und
indirekten) um rund 9.5 % entlastet. In etwa gleichem Umfang (9,3 %) musste Biren jedoch in
den Lastenausgleich der Sozialhilfe einzahlen. Somit resultierte per 2007 faktisch eine neutrale Aus-

gleichswirkung ( Entlastung um 0,3 Steuerfusspunkte) .

Der Sanierungsbedarf ergibt sich rechtlich aufgrund der Vorgaben des Gemeindegesetzes, welches
einen Abbau des Bilanzfehlbetrages innerhalb einer Frist von acht Jahren (Biren bis Ende 2003)
vorsieht. Ausgaben der Laufenden Rechung dirfen nicht lbermassig lang Uber Kredite finanziert wer-
den. Ein vollstdndiger Abbau ist fir die Wiedererlangung des finanziellen Gleichgewichts, respektive
zur Erlangung geniigend finanziellen Spielraums (u.a. Selbstfinanzierung) auch finanzwirtschaftlich

unerlasslich.
1.3.2 Handlungsbedarf

Am 21. Oktober 2007 wurde die Teilrevision des Steuergesetzes durch die Solothurner Bevdlkerung
gutgeheissen. In diesem Zusammenhang resultieren fir das Steueraufkommen von Biren Minderein-
nahmen in der Héhe von {iber 145°000 Franken oder mehr als fiinf Steuerfusspunkten. Unter der

Voraussetzung gleicher Steuerfaktoren wie im Jahr 2007, wiirde fir Biliren bei Beibehaltung eines

! Grundlage Jahresrechnungen 2004/2005



Steuerfusses von 134 % in der Laufenden Rechnung, eine eigentliche Senkung der Gemeindesteuern

resultieren.

Mit Blick auf das bisher massvolle Vorgehen des Amtes fiir Gemeinden (Verlangerung der Frist fiir
den Abbau um fiinf Jahre auf 2008, langjahrige Beratungsphase, mehrmalige Anmahnung von wei-
teren Massnahmen) und aufgrund des 10-jahrigen Sanierungsbedarfs ist es nun angezeigt, den

Steuerfuss in Biren im Ausmass der Mindereinnahmen aus der kantonalen Steuergesetzesrevision zu
korrigieren, um damit eine nachhaltige Sanierung respektive den vollstdndigen Abbau des Bilanzfehl-
betrages zu erreichen. Dies umso mehr als dies jetzt mdglich ist, ohne insgesamt die Steuerbelas-

tung von Biren (insgesamt im Vergleich zum Vorjahr) zu erhohen.

Aufgrund einer Empfehlung des AGEM vom 5. Dezember 2007 hat sich der Gemeinderat entschlos—
sen, an der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2007, eine Korrektur des Steuerfusses von

134 % auf 137 % zu beantragen. Auch informierte er die Gemeindeversammlung dariiber', dass das
Amt fir Gemeinden den Antrag auf Eroffnung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens (Beantragung von
Ersatzmassnahmen wie z.B. einer Steuersatzfestlegung) beim Regierungsrat erwdgen miisse, falls die
Gemeindeversammlung kein Budget verabschieden wiirde, das einen substanziellen Abbau (um min-
destens 70°000 Franken bis 90‘000 Franken) des Bilanzfehlbetrages vorséhe.

In der Schlussabstimmung beschloss die Gemeindeversammlung von Biliren mit 52 Stimmen den
Steuerfuss fur natirliche Personen unverdndert bei 134 % zu belassen. Der Antrag des Gemeindera-
tes erhielt vier Stimmen. Ein Antrag auf eine weitere Steuersenkung auf 130 % wurde zuriickgezo-

gen.

Dank der von der Gemeindeversammlung beschlossenen Streichung von Investitionsausgaben in der
Héhe von 45°000 Franken kann der Bilanzfehlbetrag im vorliegenden Voranschlag 2008 nun vo-
raussichtlich um 3600 Franken abgebaut werden. Dieses Budget fiihrt jedoch weder zu einem voll-
stdndigen Abbau des Bilanzfehlbetrages bis zum Jahr 2008, noch wird ein substanzieller Abbau des

Bilanzfehlbetrages erzielt.

2. Erwagungen
2.1 Kantonale Praxis

Der Kanton haftet materiell nicht flir die Bonitdt der Gemeinden. Das Gemeindegesetz verpflichtet
aber den Regierungsrat zum Vollzug des Gesetzes und Ubertragt ihm zusammen mit der Aufsichts-
funktion einen Teil der Verantwortung fiir diese Bonitdt. Welche Konsequenzen eine Vernachlassigung

dieser Pflichten hat, zeigen Beispiele aus den 90er Jahren in anderen Kantonen.

Auf den Erlass von detaillierten Ausfiihrungsbestimmungen zum Finanzhaushalt der Gemeinden wurde
mit den Revisionen des Gemeindegesetzes in den Jahren 1992 und 2005 — im Hinblick auf einen
schlanken gesetzgeberischen Vollzug — bewusst verzichtet. So fehlt im Gesetz (GG § 144 Absatz 2
BGS 131.1) die Definition des Ausdrucks "mittelfristig”. Der Vergleich mit anderen Kantonen beziig-
lich der Frist fir die Abschreibung von Bilanzfehlbetrdgen gibt denn auch ein recht unterschiedliches

Bild: St. Gallen verlangt eine sofortige Abschreibung, Genf eine Abschreibung innert vier Jahren,

! vgl. Protokoll der Gemeindeversammlung der Gemeinde Biren vom 13. Dezember 2007, Ziffer 4.3.



Ziirich innert fiinf, Bern innert acht. Wenn der Kanton Solothurn mit dem Ausdruck "mittelfristig”

seine Praxis auf eine Zeitspanne von drei — acht Jahren bezieht, entspricht er damit anerkannten

Grundséatzen. Er hat diese Praxis im Handbuch des Rechnungswesens der solothurnischen Gemein-
den, Band 2, Ausgabe 1996, Ziffer 12.1.1, eingehend erlautert.

Phase Massnahmen AGEM
Phase 1: Alle Gemeinden, welche die Kriterien
Erhebung
e Nettoschuld > 5'000.-- Franken oder/und
e Bilanzierung eines Bilanzfehlbetrages § 144 GG (Haushaltsgleichgewicht)
erfiillen, werden jahrlich auf eine interne Watchliste gesetzt;
Phase 2: e Das AGEM stellt gegeniiber den Gemeindebehorden die Erreichung obiger Kriterien fest
Beratung und bittet um Einreichung eines genehmigten Finanzplanes des Gemeinderates zwecks fi-
nanzwirtschaftlicher Begutachtung;
Phase Massnahmen AGEM
Phase 3: e Schriftiche Stellungnahme AGEM aufgrund der Prifung: Feststellen der finanziellen Lage

Riickkoppelung

aus Sicht des Kantons;

e Periodische (jahrliche) Verfolgung aufgrund der Watchliste;




Phase 4: Ab dem Jahr fiinf der Fortschreibung eines Bilanzfehlbetrages:
Aufsichtsrechtli- e Gemeinde wird aufgefordert, nachhaltige Massnahmen zu ergreifen, um das Haushalt-
ches Verfahren gleichgewicht innert acht Jahren zu eliminieren;

e Falls das AGEM die beschlossenen Massnahmen als ungenligend beurteilt, beantragt es
die Einleitung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens nach
§ 211 ff GG;

Diese Praxis, wonach der Bilanzfehlbetrag innert acht Jahren abzubauen ist sowie die Eréffnung ei-
nes aufsichtsrechtlichen Verfahrens in solchen Fallen, wurde bisher gegeniiber zwei (grossen) Ein-
wohnergemeinden, mit RRB Nr. 1740 vom 18. August 1998 (GER 1998 Nr. 7) und RRB Nr.
392 vom 23. Februar 1999, durch den Regierungsrat bestatigt. Im ersten Fall erlbrigten sich direk-
te einschneidende Massnahmen, weil die Gemeinde zwischenzeitlich selber die geeigneten Vorkehrun-
gen getroffen hatte. Im zweiten Fall wurde u.a. die Festlegung des Steuerfusses, im Falle eines
nichterfolgten Bilanzfehlbetragabbaus, fir das kommende Budget verfliigt. Erwahnt werden darf an
dieser Stelle auch, dass die Sanierung (vollstdndiger Abbau des Bilanzfehlbetrages) im letztgenann-
ten Fall schliesslich gar zwei Jahre vor der im einschlagigen RRB gesetzten Frist erfolgreich abge-

schlossen werden konnte.
2.2 Finanzpolitische Erwégungen

Aufgrund der Ausfiihrungen gemass Ziffer 2.1 kann festgehalten werden, dass die formellen und
materiellen Voraussetzungen fir die Erdffnung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens (Phase 4) gegen
die Gemeinde Biiren gegeben sind. Da in den letzten vier (vorliegenden) Rechnungsjahren (2003
- 2006) der Bilanzfehlbetrag deutlich um tber 740'000 Franken oder gut 70 % seines Bestandes
per 2002 - teilweise bedingt durch hdhere Steuerertrdge - abgebaut werden konnte, kann jedoch
zum jetzigen Zeitpunkt auf die Eroffnung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens respektive auf die
Festlegung eines hoheren Steuerfuss durch den Regierungsrat verzichtet werden. Der Regierungsrat
erwartet, dass mit Blick auf die generell glinstige Entwicklung der Steueraufkommen im Kanton ein
Abbau des restlichen Bilanzfehlbetrages durch hohere Steuereinnahmen sowie weitere Sanierungs-

massnahmen der Gemeinde in den nachsten zwei Jahren fir Biren mdoglich ist.
2.3 Stellungnahme der Gemeinde zu den angekiindigten Massnahmen

Anlasslich der Aussprache vom 5. Marz 2008, zwischen einer Delegation des Bilirener Gemeindera-
tes und der zustédndigen Departementsvorsteherin, wurden die vorliegenden Erwagungen erldutert. Die
Gemeindevertreter erklarten sich bereit, weitere eigene Anstrengungen zu unternehmen, um den Bi-
lanzfehlbetrag innert zwei Jahren vollstdndig abzubauen. Sollte dies nicht mdglich sein, nimmt der
Gemeinderat von Biiren zur Kenntnis, dass die Ergreifung von aufsichtsrechtlichen Massnahmen -

ohne weitere Anhdérung der Gemeindevertreter — durch den Regierungsrat unumganglich sein wird.

3. Beschluss

gestitzt auf §§ 136, 143, 144, 206ff und 211ff GG -




3.1

3.2

3.3

3.4

Es wird festgestellt, dass die formellen und materiellen Voraussetzungen fiir die Eréffnung

eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens gegen die Gemeinde Bilren gegeben sind.

Aufgrund des in den letzten vier Rechnungsjahren erzielten deutlichen Bilanzfehlbetragabbaus
wird zum jetzigen Zeitpunkt jedoch auf die Erdffnung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens

durch den Regierungsrat verzichtet.

Die Gemeinde wird angehalten, den vollstdndigen Abbau des Bilanzfehlbetrages bis

spatestens zum beschlossenen Voranschlag 2009 zu realisieren.

Falls die Gemeinde per 2009 keinen Voranschlag genehmigt, der die Zielsetzung gemass
Beschluss 3.3. erflllt, wird gegeniber der Gemeinde — ohne weitere Anhdérung — ein
aufsichtsrechtliches Verfahren erdffnet. Allféllige Ersatzmassnahmen werden anlésslich der

Beschlussfassung zum Budget 2009 durch den Regierungsrat ergriffen.

L vk oaM,

Dr.

Konrad Schwaller

Staatsschreiber

Verteiler

Volkswirtschaftsdepartement
Amt fir Gemeinden (3)

Gemeindeprasidium, 4413 Biren, R



	1. Feststellungen
	1.1 Ausgangslage
	1.2 Sanierungsbemühungen
	1.3 Finanzlage und Handlungsbedarf
	1.3.1 Finanzlage
	1.3.2 Handlungsbedarf


	2. Erwägungen
	2.1 Kantonale Praxis
	2.2 Finanzpolitische Erwägungen
	2.3 Stellungnahme der Gemeinde zu den angekündigten Massnahmen

	3. Beschluss
	3.1 Es  wird festgestellt, dass die formellen und materiellen Voraussetzungen für die Eröff�nung eines aufsichtsrechtlichen Ve
	3.2 Aufgrund des in den letzten vier Rechnungsjahren erzielten deutlichen Bilanzfehl�betragabbaus wird zum jetzigen Zeitpunkt 
	3.3 Die Gemeinde wird angehalten, den vollständigen Abbau des Bilanzfehlbetrages bis spätestens zum beschlossenen Voranschlag 
	3.4 Falls die Gemeinde per 2009 keinen Voranschlag genehmigt, der die Zielsetzung ge�mäss Beschluss 3.3. erfüllt, wird gegenüb


